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Vertrag
zwischen
dem Land Nordrhein-Westfalen,
vertreten durch den Präsidenten des Oberlandesgerichts
Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf
(Auftraggeber)

und der Firma

(Auftragnehmer)

§ 1
Gegenstand des Vertrages

Der Vertrag regelt die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach § 5 DGUV Vorschrift 3 und Vorschrift 4 sowie § 10 der Betriebssicherheitsverordnung in Verbindung mit den Technischen Regeln für Betriebssicherheit TRBS 1201 bei den Fachgerichten, den ordentlichen Gerichten sowie Dienststellen des Ambulanten Sozialen Dienstes der Justiz im Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf. 
Der Auftragnehmer übernimmt die Aufgaben unter Bezugnahme auf die Behördenübersicht zu Anlage 1. (Zutreffendes ist angekreuzt): 

[image: ]  Los 1, Landgerichtsbezirk Düsseldorf
[image: ]  Los 2, Landgerichtsbezirk Wuppertal
[image: ]  Los 3, Landgerichtsbezirk Duisburg
[image: ]  Los 4, Landgerichtsbezirk Kleve
[image: ]  Los 5, Landgerichtsbezirk Mönchengladbach
[image: ]  Los 6, Landgerichtsbezirk Krefeld

Bei den in den Vergabeunterlagen aufgeführten Mengengerüsten handelt es sich um Richtwerte, die lediglich zur Orientierung des Auftragnehmers dienen und als Kalkulationsgrundlage gedacht waren. Es besteht insoweit keine Verpflichtung, die angegebenen Mengen als Mindest- oder Maximalvolumen zu beauftragen. Leistungsverpflichtungen entstehen jeweils aufgrund der Einzelbestellungen, die durch die jeweiligen Behörden ausgelöst werden.


                                                                § 2
Grundlagen der Prüfung
Grundlage für die wiederkehrenden Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel sind § 5 DGUV Vorschrift 3 und Vorschrift 4 sowie § 10 der Betriebssicherheitsverordnung in Verbindung mit den Technischen Regeln für Betriebssicherheit TRBS 1201 in der jeweils geltenden Fassung. Darüber hinaus einschlägige gesetzliche Vorschriften und Regelungen sind von dem Auftragnehmer in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sämtliche Leistungen nach diesem Vertrag mit seinem eigenen Betrieb und eigenen Mitarbeitern zu erbringen. Eine Weitervergabe von Leistungen an Unterauftragnehmer ist nicht gestattet.

§ 3
Auftragserteilung und -abwicklung
1.
Der Abruf der Prüfungsleistungen gemäß diesem Vertrag erfolgt jeweils durch besonderen schriftlichen Einzelauftrag der jeweiligen Behörden. 
2.
Die Prüffristen werden durch die jeweilige Behörde festgelegt; diese trägt die Verantwortung für deren Richtigkeit. Die Durchführung der Prüfung ist unter Einhaltung dieser festgelegten Prüffristen terminlich in das Betriebsgeschehen einzuplanen und mit der jeweiligen Behörde abzustimmen. Die Arbeiten sind grundsätzlich während der Dienststunden (montags bis freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr) durchzuführen. Der Ablauf der Prüfungen ist so zu koordinieren, dass eine Beeinträchtigung des Dienstbetriebes ausgeschlossen ist. 

3.
Die Prüfungen sind durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 Teil 3 durchzuführen.


4.
Die Prüfungen führt der Auftragnehmer eigenverantwortlich durch. Bei der Prüfung sind die relevanten elektrotechnischen Bestimmungen zu beachten.

5.
Die Gesamtprüfleistung für ein Kalenderjahr muss – einschließlich der Rechnungsstellung – bis zum 30.11. des entsprechenden Jahres abgeschlossen sein. In dem Jahr, in dem der Vertrag zum 30.04. endet, muss die Gesamtprüfleistung bis zu diesem Datum abgeschlossen und die Rechnungsstellung bis zum 30.06. des entsprechenden Jahres erfolgt sein. 

6.
Über die erfolgte Prüfung ist für jedes Gerät eine schriftliche Prüfungsbescheinigung zu erstellen, die die folgenden Informationen enthalten muss:
· Identifikation des Arbeitsmittels (Typ, Hersteller, u.Ä.);
· Standort (Raumnummer);
· Datum und Umfang der Prüfung (Normengrundlage);
· Prüfergebnis;
· Prüffrist;
· Prüfperson;
· verwendetes Prüf- und/oder Messgerät.

Nach näherer Absprache mit der Behörde kann die Dokumentation auch in Listenform erfolgen. 

7.
Die Kennzeichnung der bestandenen Prüfung ist in Form einer Prüfplakette unauffällig, aber dennoch gut erkennbar und dauerhaft an dem Prüfling anzubringen.
Folgende Angaben soll die Kennzeichnung ausweisen:

· Prüfdatum;
· nächster Prüftermin;
· Name/Kennung des Prüfers.
Abgelaufene Kennzeichnungen sind zu entfernen.



8.
Betriebsmittel, die die Prüfung nicht bestanden haben, sind deutlich als unsicher zu kennzeichnen und der weiteren Verwendung zu entziehen. Die jeweilige Behörden-leitung ist zu informieren.

9.
Seitens der jeweiligen Behörden besteht keine Verpflichtung, die Prüfarbeiten personell oder mit Sachmitteln zu unterstützen.

§ 4
Preisgestaltung, Rechnungsstellung

Der Auftragnehmer erhält für die nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen folgende Prüfgebühren: 

	
Kurzbeschreibung
	
Nettoeinzelpreis
pro Gerät und Prüfung
- EUR -


	
Elektrogeräte im Kantinenbetrieb bzw. in den Teeküchen
	
                        












	
Elektrogeräte in der Gebäudereinigung
	

	
Elektrogeräte in den Werkstätten – Hausmeisterbetrieb –
	

	
Zentrale Betriebsmittel und 
Bürobetrieb
	

	
Elektrogeräte an Bildschirmarbeitsplätzen
	

	
Verlängerungs- u. Geräteanschlussleitungen
im Bereich der  Bildschirmarbeitsplätze 
	



Mit der vorgenannten Prüfgebühr sind sämtliche im Zusammenhang mit der Erledigung des Auftrags anfallenden Kosten (einschließlich der Fahrtkosten) abgegolten. Den Netto-Prüfgebühren ist jeweils die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzurechnen.
Der Auftragnehmer übersendet der beauftragenden Behörde nach vollständiger Auftragserledigung eine Gesamtrechnung über die entstanden Prüfgebühren. Der Rechnung sind die in § 3 Ziffer 6 genannten Prüfbescheinigungen/-listen beizufügen. 

§ 5
Prüfung privateigener ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf besondere Anforderung der jeweiligen Behörde die in den Diensträumen vorhandenen privateigenen elektrischen Betriebsmittel (z.B. Kaffemaschinen, Ventilatoren, Tischleuchten pp). zu den Konditionen dieses Vertrages mit zu überprüfen. Hierüber erstellt der Auftragnehmer der jeweiligen Behörde eine gesonderte Rechnung.


§ 6
Geheimhaltung, Datenschutz, Sicherheit

1.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle im Zusammenhang mit der Durchführung der Dienstleistung bekannt werdenden Sachverhalte – auch nach Beendigung des Vertrages – geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben. Da sich diese Pflicht zur Geheimhaltung auch auf alle Mitarbeiter des Auftragnehmers erstreckt, hat der Auftragnehmer gleichzeitig sicherzustellen, dass diese Verpflichtung der Mitarbeiter auch dann bestehen bleibt, wenn das Arbeitsverhältnis zwischen Auftragnehmer und Mitarbeiter beendet wird. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle beauftragten Mitarbeiter hierüber zu belehren und dies zu dokumentieren. 

2.
Sobald personenbezogene Erhebungsunterlagen und sonstige Informationsträger (in Papier- bzw. Dateiform) nicht mehr benötigt werden, ist sicherzustellen, dass eine ordnungsgemäße Aufbewahrung und nach Ablauf einer gegebenenfalls gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist eine sachgerechte Vernichtung dieser Dokumente erfolgt.



3.
Soweit dem Auftragnehmer in Ausführung des Auftrages personenbezogene Daten bekannt werden, verpflichtet er sich, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Erforderlichkeit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten jeweils im Einzelfall zu überprüfen.

4.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich ferner, dass die zu Prüfzwecken eingesetzten Mitarbeiter den Verantwortlichen der Behörde bei Aufnahme ihrer Prüfungstätigkeit ein Führungszeugnis vorlegen.  


5.
Aus Sicherheitsgründen ist es bei einzelnen Behörden erforderlich, die einzusetzenden Prüfungskräfte vor Aufnahme ihrer Tätigkeit polizeilich zu überprüfen. Der Verantwortliche der Behörde wird sich hinsichtlich des Verfahrens rechtzeitig mit dem Auftragnehmer in Verbindung setzen. Auf Grund des Ergebnisses dieser Überprüfung kann der Verantwortliche der Behörde die Einsatztätigkeit verweigern. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, insoweit eine Ersatzkraft zu stellen. 

§ 7

Vertragsdauer, Kündigung, Sonstiges

1.
Der Vertrag beginnt am 01.05.2026 und wird für die Dauer von einem Jahr abgeschlossen. Danach endet der Vertrag, ohne, dass es einer Kündigung bedarf.
Die ersten sechs Monate nach Beginn des Vertrags gelten als Probezeit. Während dieser Zeit kann der Vertrag vom Auftraggeber mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Monatsende ohne Angabe von Gründen schriftlich gekündigt werden.

2.
Der Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf hat das Recht, diesen Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. Als wichtiger Grund gilt insbesondere eine Verletzung der dem Auftragnehmer gemäß §§ 2, 3 und 6 dieses Vertrages obliegenden Verpflichtungen. 

3. 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sein oder werden, wird die Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Parteien werden sich bemühen, die nichtige Bestimmung durch eine rechtlich wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der nichtigen Bestimmung so nah wie möglich kommt.

4.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers sind kein Bestandteil dieses Vertrages.


5.
Im Übrigen gelten – insbesondere hinsichtlich des Gerichtsstandes – die Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Leistungen – Teil B der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) – in ihrer jeweils gültigen Fassung.


Düsseldorf,

Auftraggeber								Auftragnehmer
Der Präsident des Oberlandesgerichts		                 	Firma 
Im Auftrag
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